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Gesamte Rechtsvorschrift für Verbesserung der Nahversorgung und der 
Wettbewerbsbedingungen, Fassung vom 22.12.2010 

Langtitel 

Bundesgesetz vom 29. Juni 1977 zur Verbesserung der Nahversorgung und der Wettbewerbsbedingungen 
StF: BGBl. Nr.   392/1977 (NR: GP XIV IA 4/A und 12/A AB 565 S. 61. BR: AB 1689 S. 366.) 

Änderung 

BGBl. Nr. 121/1980 (NR: GP XV IA 38/A AB 262 S. 27. BR: AB 2126 S. 394.) 
BGBl. Nr. 424/1988 (NR: GP XVII IA 175/A AB 694 S. 69. BR: AB 3539 S. 505.) 
BGBl. Nr.  590a/1990 (VfGH) 
BGBl. Nr.   693/1993 (NR: GP XVIII RV 1096 AB 1202 S. 131. BR: 4635 AB 4626 S. 574.) 
BGBl. I Nr. 131/2001 (NR: GP XXI RV 759 AB 788 S. 81. BR: AB 6482 S. 681.) 
BGBl. I Nr. 136/2001 (NR: GP XXI RV 742 AB 824 S. 81. BR: 6458 AB 6459 S. 681.) 
BGBl. I Nr. 151/2004 (NR: GP XXII RV 643 AB 723 S. 89. BR: 7156 AB 7164 S. 717.) 
BGBl. I Nr.  62/2005 (NR: GP XXII RV 942 AB 991 S. 112. BR: AB 7310 S. 723.) 

Text 

Kaufmännisches Wohlverhalten 

§ 1. (1) Verhaltensweisen von Unternehmern im geschäftlichen Verkehr untereinander können 
untersagt werden, soweit sie geeignet sind, den leistungsgerechten Wettbewerb zu gefährden. 

(2) Solche Verhaltensweisen sind insbesondere das Anbieten oder Fordern, Gewähren oder 
Annehmen von Geld oder sonstiger Leistungen, auch Rabatten oder Sonderkonditionen, zwischen 
Lieferanten und Wiederverkäufern, die sachlich nicht gerechtfertigt sind, vor allem, wenn zusätzlichen 
Leistungen keine entsprechenden Gegenleistungen gegenüberstehen. 

§ 2. (1) Wer als Lieferant gewerberechtlich befugten Wiederverkäufern bei Vorliegen gleicher 
Voraussetzungen ohne sachliche Rechtfertigung unterschiedliche Bedingungen gewährt oder anbietet, 
kann auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. 

(2) In gleicher Weise kann auch ein Wiederverkäufer in Anspruch genommen werden, der von 
Lieferanten sachlich nicht gerechtfertigte Bedingungen fordert oder annimmt. 

§ 3. Verfahren nach §§ 1 und 2 dürfen vom Antragsgegner nicht zum Anlaß genommen werden, den 
von einer Verhaltensweise nach diesen Bestimmungen betroffenen Unternehmer von einer weiteren 
Belieferung oder Abnahme zu angemessenen Bedingungen auszuschließen. 

Sicherung der Nahversorgung und der 
Wettbewerbsfähigkeit 

§ 4. (1) Unternehmer sind, soweit in anderen Rechtsvorschriften nichts Gegenteiliges bestimmt ist, 
insbesondere bei der Auswahl der Letztverkäufer frei. Unternehmer, die üblicherweise an Letztverkäufer 
liefern, können zum Vertragsabschluß verpflichtet werden, wenn durch die Nichtbelieferung eines 
Letztverkäufers die Nahversorgung gefährdet oder die Wettbewerbsfähigkeit des Letztverkäufers bei 
derjenigen Warengattung, zu der die nicht gelieferte Ware gehört, wesentlich beeinträchtigt wird. 

(2) Die Nahversorgung ist dann gefährdet, wenn es einer maßgeblichen Anzahl von Verbrauchern 
nicht möglich ist, die zur Befriedigung der notwendigen Bedürfnisse des täglichen Lebens dienenden 
Waren unter zumutbarem Zeit- und Kostenaufwand ohne Benützung eines Kraftfahrzeuges oder 
öffentlichen Verkehrsmittels zu kaufen. 

(3) Die Lieferpflicht ist gegen Zahlung Zug um Zug und unter Bedachtnahme auf die Bedingungen, 
die vergleichbaren Letztverkäufern gewährt werden, sowie unter Berücksichtigung der Liefermöglichkeit 
des Lieferanten anzuordnen. 

(4) Eine solche Lieferpflicht darf insbesondere in jenen Fällen nicht angeordnet werden, in denen die 
Belieferung 

 a) dem Lieferanten wirtschaftlich unzumutbar ist oder 
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 b) gegen ein Gesetz oder gegen die guten Sitten verstoßen würde. 

(5) Die Lieferpflicht ist auf Antrag zu widerrufen, wenn die für ihre Anordnung maßgebenden 
Gründe weggefallen sind. Wird die Existenz von Mitbewerbern durch die Lieferpflicht wesentlich 
beeinträchtigt, so ist diese auf Antrag einzuschränken oder zu widerrufen. 

Versorgungspflicht 

§ 5. (1) Gewerbliche Letztverkäufer dürfen ihre Vorräte an Waren, die den notwendigen 
Bedürfnissen des täglichen Lebens dienen, nicht verheimlichen. Sie sind verpflichtet, an Verbraucher von 
ihren Vorräten an diesen Waren eine Menge zu verkaufen, die Verbrauchern üblicherweise abgegeben 
wird. 

(2) Die im Abs. 1 genannten Letztverkäufer haben den Organen der Bezirksverwaltungsbehörden 
das Betreten und das Besichtigen ihres Betriebes und der Lagerräume während der Betriebszeiten zum 
Zwecke der Kontrolle der im Abs. 1 festgelegten Verpflichtung zu ermöglichen; sie haben diesen 
Organen außerdem die notwendigen Auskünfte zu geben, notwendige Unterlagen vorzulegen und 
erforderlichenfalls Einblick in die Aufzeichnungen über den Lagerbestand sowie über Warenein- und -
ausgänge zu gewähren. 

(3) Die Organe der Bezirksverwaltungsbehörden haben bei den Amtshandlungen gemäß Abs. 2 beim 
Betreten des Betriebes oder der Lagerräume den Betriebsinhaber oder dessen Stellvertreter zu 
verständigen und darauf Bedacht zu nehmen, daß jede nicht unbedingt erforderliche Störung oder 
Behinderung des Betriebes vermieden wird. Die bei den Kontrollen erhaltenen Angaben dürfen nur für 
die Vollziehung des Abs. 1 verwendet werden. 

Verfahrensvorschriften 

§ 6. Zur Untersagung von Verhaltensweisen gemäß §§ 1 und 3, von ungerechtfertigten Bedingungen 
gemäß § 2 sowie zur Anordnung, Beschränkung oder Aufhebung einer Lieferpflicht gemäß § 4 ist, sofern 
der Anspruch ausschließlich auf dieses Bundesgesetz gestützt wird, das Kartellgericht zuständig. Die 
Bestimmungen des Kartellgesetzes über die Gerichtsorganisation sind sinngemäß anzuwenden. 

§ 7. (1) Für das Verfahren vor dem Kartellgericht und vor dem Kartellobergericht gelten die 
allgemeinen Bestimmungen des Gesetzes über das gerichtliche Verfahren in Rechtsangelegenheiten außer 
Streitsachen einschließlich des Grundsatzes, daß kein Kostenersatz stattfindet, mit den in §§ 47 und 49 
KartG 2005 festgelegten Besonderheiten, soweit im folgenden nichts anderes bestimmt wird. 

(2) Zum Antrag nach den §§ 1 bis 4 sind berechtigt 

 1. die Bundeswettbewerbsbehörde, der Bundeskartellanwalt, die Wirtschaftskammer Österreich, die 
Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte und die Präsidentenkonferenz der 
Landwirtschaftskammern Österreichs; auch wenn sie nicht Antragsteller sind, haben sie im 
Verfahren Parteistellung; 

 2. Vereinigungen, die wirtschaftliche Unternehmerinteressen vertreten, wenn diese Interessen durch 
den Gegenstand des Verfahrens berührt werden; 

 3. jeder Unternehmer, dessen rechtliche oder wirtschaftliche Interessen durch den Gegenstand des 
Verfahrens berührt werden. 

(3) Alle Fristen, mit Ausnahme der vier Wochen betragenden Notfristen für die Erhebung des 
Rekurses gegen die Endentscheidung und für die Erstattung der Rekursgegenschrift, bestimmt der 
Senatsvorsitzende. Die Frist hat - ausgenommen im Verfahren nach Abs. 4 - mindestens acht Tage zu 
betragen. 

(4) Zur Abwendung eines drohenden unwiederbringlichen Schadens kann das Kartellgericht auf 
Antrag eine vorläufige Untersagung oder eine vorläufige Anordnung erlassen. Der Antragsgegner ist vor 
der Entscheidung zu hören. Der Rekurs gegen eine solche Entscheidung des Kartellgerichtes hat keine 
aufschiebende Wirkung. 

(5) Tatsachen oder Beweismittel, die nach dem Inhalt der Akten vor dem Kartellgericht nicht 
vorgekommen sind, dürfen im Rechtsmittelverfahren nur vorgebracht werden, wenn glaubhaft gemacht 
wird (§ 274 ZPO), daß die Tatsachen erst nach Fällung der Entscheidung des Kartellgerichtes eingetreten 
oder daß sie, ebenso wie die neu beantragten Beweismittel, ohne Verschulden der Partei erst nach diesem 
Zeitpunkt bekannt geworden sind, oder daß die Partei ohne ihr Verschulden außerstande war, die neuen 
Tatsachen oder Beweismittel rechtzeitig geltend zu machen. 

(6) Der Abschluß eines Vergleiches ist zulässig; er unterliegt keiner Gebühr. 

(7) Einstweilige Verfügungen des Kartellgerichts und rechtskräftige Beschlüsse des Kartellgerichts 
und des Kartellobergerichts sowie die vor ihnen abgeschlossenen Vergleiche sind Exekutionstitel. 
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Betreibender Gläubiger ist in den Fällen der §§ 1 bis 3 der von der Verhaltensweise betroffene 
Unternehmer, im Falle des § 4 der nicht belieferte Letztverkäufer. Ist ein auf solche Art Betroffener nicht 
vorhanden, kann Exekution vom Antragsteller geführt werden. Die Bewilligung und der Vollzug der 
Exekution ist auf Grund von Titeln nach den §§ 1 bis 3 bei dem Bezirksgericht, in dessen Sprengel der 
Verpflichtete seinen allgemeinen Gerichtsstand in Streitsachen hat (§§ 66, 75 JN), sonst bei dem im § 18 
EO bezeichneten Bezirksgericht zu beantragen. 

(8) Als Gerichtsgebühr ist eine Rahmengebühr zwischen 70 Euro und 3 500 Euro festzusetzen. 
Zahlungspflichtig ist der Belangte im Falle seines Unterliegens. Die §§ 51 bis 57 KartG 2005 sind 
anzuwenden. 

(9) Der Senatsvorsitzende kann einer Partei auf deren Antrag die Befugnis zusprechen, die 
rechtskräftige Entscheidung über eine Verhaltensweise gemäß §§ 1 und 2 binnen einer bestimmten Frist 
auf Kosten des Gegners zu veröffentlichen. Umfang und Art der Veröffentlichung sind im Beschluß zu 
bestimmen. Der Senatsvorsitzende hat auf Antrag mit Beschluß die Kosten der Veröffentlichung 
festzusetzen und dem Gegner den Ersatz aufzuerlegen. 

Strafbestimmungen 

§ 8. (1) Wer den Bestimmungen des § 5 Abs. 1 oder 2 zuwiderhandelt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 2 180 € 
zu bestrafen. Hiebei ist § 370 der Gewerbeordnung 1973 anzuwenden. 

(2) Wiederholte Zuwiderhandlungen gegen § 5 Abs. 1 und 2 sind Übertretungen im Sinne des § 87 
Abs. 1 Z 2 lit. a der Gewerbeordnung 1973. 

(3) Die Bundespolizei, in Orten, in denen Bundespolizeibehörden bestehen, die Organe des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes dieser Behörden, haben bei der Vollziehung des § 5 als Organe der 
Bezirksverwaltungsbehörde durch Maßnahmen zur Vorbeugung gegen drohende 
Verwaltungsübertretungen nach § 8 Abs. 1 sowie durch Maßnahmen, die für die Einleitung und 
Durchführung der betreffenden Verwaltungsstrafverfahren erforderlich sind, mitzuwirken. 

Schluß- und Übergangsbestimmungen 

§ 9. Die Vorschriften gegen den unlauteren Wettbewerb bleiben unberührt. 

§ 10. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind hinsichtlich der §§ 5 und 8 der 
Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit und im übrigen der Bundesminister für Justiz betraut. 

§ 11. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Oktober 1977 in Kraft. 

(2) § 8 Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 136/2001 tritt mit 1. Jänner 2002 in 
Kraft. 

In-Kraft-Treten 

§ 12. Dieses Bundesgesetz in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 62/2005 tritt am 1. Jänner 
2006 in Kraft. 

Artikel 13 

In-Kraft-Treten, Aufhebungen, Übergangsbestimmungen 

(Anm.: Zu § 7, BGBl. Nr. 392/1977) 

 1. Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 2002 in Kraft. 

 2. (Anm.: betrifft andere Rechtsvorschrift) 

 3. (Anm.: betrifft andere Rechtsvorschrift) 

 4. Bis zum Ablauf des 31. Dezember 2001 nicht verwendete Gerichtskostenmarken können bis 
30. Juni 2002 an die Rechnungsführer der Gerichte gegen entsprechende Eurobeträge 
rückverkauft werden. 

 5. Freistempelmaschinen mit Gebühreneinstellung sind bis spätestens 30. Juni 2002 der zuständigen 
Verwahrungsabteilung beim Oberlandesgericht zur Vorschussabrechnung vorzuführen; 

Überschussbeträge sind in Eurobeträgen zurückzuzahlen; 

Nachzahlungsbeträge sind in Eurobeträgen vorzuschreiben und einzubringen. Wertkarten sind bis 
spätestens 30. Juni 2002 der zuständigen Verwahrungsabteilung zur Prüfung zurückzustellen. 

 6. (Anm.: betrifft andere Rechtsvorschrift) 

 7. § 7 Abs. 8 des Bundesgesetzes zur Verbesserung der Nahversorgung und der 
Wettbewerbsbedingungen in der Fassung dieses Bundesgesetzes ist anzuwenden, wenn der 
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Strafantrag nach dem 31. Dezember 2001 bei Gericht eingelangt ist. § 7 Abs. 9 des 
Bundesgesetzes zur Verbesserung der Nahversorgung und der Wettbewerbsbedingungen in der 
Fassung dieses Bundesgesetzes ist auf alle Schriften und Amtshandlungen anzuwenden, 
hinsichtlich derer der Anspruch auf die Gebühr nach dem 31. Dezember 2001 begründet wird. 


